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Gefördert werden fachgruppenbezogene Kurse und 
Seminare bei anerkannten Instituten.

PERSONENKREIS
Aktive Mitglieder des Landesgremium Wien des Bau-
stoff-, Eisen- und Holzhandels mit Standort Wien.

GEFÖRDERTE MASSNAHMEN
	� Management- und EDV-Schulungen in Seminar-/ 
	 Kursform durchgeführt von einschlägigen österre- 
	 ichischen Instituten mit entsprechender Befugnis
	� Sprachkurse in Österreich bei anerkannten  
	 Instituten
	� Besuch eines Vorbereitungskurses für die  
	 Lehrabschlussprüfung
	� Schulungen im Bereich Qualitätssicherung  
	 nach ISO 9000 Serie
	� Alle vom WIFI Wien angebotenen fachgruppenbe- 
	 zogenen Kurse und Seminare
	� Alle vom Hernstein Institut angebotenen  
	 fachgruppenbezogenen Kurse und Seminare  

AUSMASS DER FÖRDERUNG
Die Förderung beträgt 50 % der mit dem Beischluss 
des Zahlungsbeleges nachgewiesenen Kosten, exkl. 
Umsatzsteuer, jedoch maximal € 1.500 pro Jahr und 
Mitgliedsbetrieb.

FÖRDERUNGSBETRAG:
Das Landesgremium Wien des Baustoff-, Eisen- und 
Holzhandels stellt zu diesem Zweck Budgetmittel zur 
Verfügung. Sobald diese ausgeschöpft sind, können 
weitere Förderungen nicht gewährt werden. Für die 
Aufteilung der Mittel gilt die Reihenfolge des Eingan-
ges der schriftlichen Ansuchen. 

ANSUCHEN UND DESSEN PRÜFUNG
Das Ansuchen erfolgt mittels eines Formblattes an 
das Landesgremium Wien des Baustoff-, Eisen- und 
Holzhandels. Dieses ist auf unserer Website unter 
wko.at/wien/bau-eisen-holz erhältlich. Das Landes-
gremium prüft die einlangenden Ansuchen. Die Leis-
tung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn 
die voraussichtlichen Kosten unter Bekanntgabe der 
Maßnahmen mit den vorhandenen Unterlagen (An-
gebot) VOR DER DURCHFÜHRUNG DES BEABSICH-
TIGTEN PROJEKTES dem Gremialbüro bekanntgege-
ben werden. Die zur Verfügung gestellte Förderung 
muss bis spätestens 5. Dezember 2026 abgerechnet 
werden. Der Anspruch erlischt, wenn die gegebene 
Frist nicht eingehalten wird.

AUF EINE DERARTIGE FÖRDERUNG BESTEHT KEIN RECHTSAN-
SPRUCH. DIE ZUSCHÜSSE WERDEN FREIWILLIG UND UNBÜ-
ROKRATISCH VOM LANDESGREMIUM WIEN DES BAUSTOFF-, 
EISEN- UND HOLZHANDELS GEWÄHRT.


